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Anzeige einer Statutenänderung (§ 14 Abs 1 VerG)

An 1

BH MURTAL
Kapellenweg 13
8752 Judenburg

TelNr: 03572/83203
Fax: 03572/83201-552
eMail: bhmt@stmk.gv.at
www: www.bh-murtal.steiermark.at

ZVR-Zahl* 837001188

Der Verein
Gesellschaft zur Förderung der Österreichischen Luftstreitkräfte (GFL)

Vereinsname*

mit Sitz in* Zeltweg (Unbekannt)

Zustellanschrift des Vereins:

c/o
Straße/Haus-Nr./
Stiege/Tür-Nr. Fliegerhorst 1
PLZ, Ort 8740  Zeltweg
Land/Staat Österreich

hat statutengemäß am 18.11.2022 eine Änderung seiner Statuten beschlossen.
Wir zeigen diese Statutenänderung unter Vorlage der geänderten Statuten hiermit an.

Zeltweg , am 29.11.2022
Ort Datum

für den Verein2

Statutengemäße Funktion* Präsident
Titel, Familienname* Obst Kowatsch
Vorname* Doro

Datum, Unterschrift
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Statutengemäße Funktion* Generalsekretär
Titel, Familienname* Obstlt Mahler
Vorname* Markus

Datum, Unterschrift
1  Die Anzeige ist an die nach dem statutarischen Vereinssitz zuständige Vereinsbehörde zu richten an die
Landespolizeidirektion  in Eisenstadt (mit Rust), Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, Linz, St. Pölten und Wien bzw.
Polizeikommissariat  in Leoben, Villach, Wels, Steyr, Wr. Neustadt und Schwechat; an den  Magistrat  in Krems/Donau
und  Waidhofen/Ybbs, sonst an die jeweilige  Bezirkshauptmannschaft .

Diese Behörde steht auch auch für weitere Fragen zur Verfügung.

Für die Anschriften der Landespolizeidirektionen bzw. Polizeikommissariate siehe www.polizei.gv.at, für die der Magistrate
und Bezirkshauptmannschaften www.oesterreich.gv.at (Behörden/Behörden der Bundesländer).
2 Eigenhändige Unterschrift der nach außen hin zur Vertretung des Vereins (Vertretung bedeutet auch schriftliche
Ausfertigungen) befugten Person(en) unter leserlicher Beifügung ihres Namens und ihrer Funktion. Sollten das laut
Statuten mehrere Personen sein, müssen die Unterschriften von allen diesen Personen geleistet werden.


